
12.08.2020 Seite 1 von 3 

Wasser Kooperation Aktuell 

Infobrief der Wasserkooperation im Kreis Herford und der Stadt Bielefeld   

Ausgabe 10/2020  

_______________________________________________________________________________________ 

Düngebedarfsermittlung Herbst 2020 und Frühjahr 2021 
Die Düngebedarfsermittlung für N- und P als standortbezogene Obergrenze ist vor der Düngung N- und  

P-haltiger Düngemittel zu erstellen. Für 2020 ist die Herbstdüngung von Winterraps, Wintergerste, Zwischenfrüchten 

und Feldfutter ohne Herbstnutzung in einer Höhe von max. 30kg NH4-N / 60kg Gesamt-N je ha  

zulässig, sofern ein Düngebedarf gegeben ist (Bei Getreidevorfrucht besteht Düngebedarf. Kein Düngebedarf bei 

Vorfrucht Raps, Mais, Kartoffeln, Leguminosen, Zuckerrüben, Gemüse, Erdbeeren, Brache, Grünland).  

Zusätzliche Auflagen oder Verbote durch die nitratbelasteten Gebiete gemäß §13 DüV (= „rote Gebiete“) sind erst ab 

dem 01.01.2021 zu berücksichtigen, so dass die Herbstdüngung in diesem Jahr auch in „roten  

Gebieten“ noch zulässig ist. Mit der Anpassung der Düngeverordnung 2020 muss der zu Winterraps und  

Wintergerste ausgebrachte pflanzenverfügbare Stickstoff auf den N-Düngebedarf der DBE der Hauptfrucht 

angerechnet werden. Das bedeutet, dass die vollständige DBE für Winterraps und Wintergerste bereits im Herbst 

erstellt werden muss. Für die Düngung von Zwischenfrüchten ist wie in den Vorjahren eine  

vereinfachte DBE ausreichend. 

NEU: Für die Ermittlung des Durchschnittsertrages muss nun statt dem 3- jährigen Mittel der Ertragsdurchschnitt 

der letzten 5 Jahre verwendet werden! Eine Ertragsanpassung für die Berechnung des Durchschnittsertrages ist im 

Fünfjahreszeitraum lediglich einmalig für ein Jahr möglich, wenn der Ertrag mehr als 20% vom Vorjahresertrag 

abweicht. Für den Abzug des im Boden vorhandenen Stickstoffs sind die  

vorläufigen Nmin-Richtwerte im 5-jährigen Mittel zu verwenden (s. Tabelle S.3). Weichen die im Frühjahr 2021 

herausgegebenen Nmin-Richtwerte bzw. die eigenen Nmin-Ergebnisse um mehr als 10kg/ha vom vorläufigen Richtwert 

(5-jähriges Mittel) ab, muss die DBE angepasst werden. Werden Winterraps und Wintergerste in „roten Gebieten“ 

angebaut, ist der errechnete Düngebedarf der DBE um 20% zu reduzieren. Eine endgültige Festlegung der 

nitratbelasteten Feldblöcke für 2021 steht jedoch noch aus, da eine erneute Anpassung zum aktuellen Zeitpunkt noch 

nicht auszuschließen ist. 

Bei der Herbstdüngung von Zwischenfrüchten ist die im Herbst ausgebrachte N-Düngemenge nicht vom  

Düngebedarf der nachfolgenden Sommerung in Abzug zu bringen, sondern es sind lediglich 10% vom  

Gesamt-N als Nachwirkung der organischen Düngung anzusetzen. Die P2O5-Düngemenge aus dem Herbst ist jedoch 

voll auf den Düngebedarf der folgenden Hauptfrucht bzw. im Rahmen der Fruchtfolge anzurechnen. 

Eine Herbstdüngung ist nur zulässig, wenn Zwischenfrüchte, Winterraps und Feldfutter ohne  

Herbstnutzung  spätestens bis zum 15. September ausgesät sind, Wintergerste bis spätestens 01. Oktober. Die 

Düngung kann in diesen Ausnahmefällen bis zum Beginn der Sperrfrist auf Ackerland (01. Oktober) auch in stehende 

Bestände erfolgen, ist jedoch aus Sicht des Gewässerschutzes frühzeitig zum Pflanzenbedarf  

auszubringen, um eine sichere Nährstoffaufnahme vor Winter zu erreichen und das  

N-Auswaschungspotenzial zu minimieren. 

Der Anbau und die Düngung von Zweitfrüchten nach einer Hauptkultur ist möglich, wenn die Aussaat von 

Futterpflanzen zur Nutzung im Herbst bis zum 10. August durchgeführt wird. In diesem Fall ist eine  

bedarfsgerechte Düngung möglich und keine Begrenzung auf 30kg NH4-N / 60kg Gesamt-N je ha erforderlich. Je nach 

angebauter Kultur gibt es unterschiedliche Bedarfswerte zwischen 60-110kg N je ha. Auch beim  

Zweitfruchtanbau ist eine schriftliche Düngebedarfsermittlung erforderlich. Weitere Informationen zur  

Düngung von Zweitfrüchten sind zu finden unter: 
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https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/programme/dbepdf/dbe-zweitfrucht-

2020.pdf  

Für die Erstellung der DBE stellt die Landwirtschaftskammer NRW Dokumentationshilfen bereit  

(Softwarelösung NPmax oder interaktives Excel-Formular) unter:   

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/programme/index.htm 

Bitte beachten: Jede Düngemaßnahme mit N- und P-haltigen Düngemitteln ist innerhalb von 2 Tagen nach der 

Aufbringung aufzuzeichnen! 

Aktuelles aus Feld und Flur 
Die Getreide- und Rapsernte für das Jahr 2020 ist auf vielen Betrieben nahezu abgeschlossen. Die Ernte hat auf vielen 

Betrieben zufriedenstellende Ergebnisse geliefert, womit man anfänglich aufgrund der längeren trockenen, 

regenarmen Periode im März und April und in Kombination mit den schwierigen Bedingungen im Hinblick auf die 

Umsetzung der Nährstoffe nicht mitgerechnet hatte. Nichtsdestotrotz hat sich in diesem Jahr wieder bestätigt, das 

letztendlich jeder Bodenpunkt der entscheidende war. Auf flachgründigen Standorten, oder Standorten mit 

Mergelaufschlag/Steinkuppen hat der Regen der für viele Bestände zur Kornfüllung noch rechtzeitig gekommen ist, 

nicht mehr ausgereicht. Hier haben die Bestände im Vorfeld schon massiv reduziert, sodass kein ausreichender 

ertragsreicher Bestand vorhanden war. Die Hektolitergewichte auf den Betrieben waren in vielen Fällen 

außerordentlich gut, allerdings ging dies zulasten des Rohproteingehaltes. In diesem Jahr war es nach zwei 

ernüchternden Jahren erfreulich zu sehen, dass auch der Winterraps auf vielen Betrieben gut abgeschnitten hat. Viele 

Betriebe haben den Winterraps mit 38dt – 45dt/ha ernten können.  

Auf vielen Betrieben steht die Wirtschaftsdüngerausbringung und die Zwischenfruchtaussaat in den Startlöchern, 

angesichts der hohen Temperaturen und der starken Strahlungsintensität, sollten diese Maßnahmen nach Möglichkeit 

auf die kommende Woche bei angekündigten moderateren Temperaturen verschoben werden. Die hohe Einstrahlung 

führt dazu, dass sich der Oberboden enorm aufheizt und sich daraus resultierend schwierige Auflaufbedingungen 

speziell für manche Zwischenfruchtkomponente ergeben könnten. Allerdings sind die derzeitigen Bedingungen zum 

jetzigen Zeitpunkt, mit denen aus den beiden letzten Jahren im Herbst nicht zu vergleichen. Auf vielen Flächen 

herrschen noch feuchte Bedingungen im Oberboden vor! Dies hat natürlich auch mit den regional, punktuell 

unterschiedlichen Niederschlagsmengen zutun. Wer zum jetzigen Zeitpunkt die Aussaaten trotzdem durchführen 

möchte, sollte auf jeden Fall auf eine wassersparende Bearbeitung achten. Dies bedeutet, dass sowohl bei pflugloser 

Bestellung, wie auch bei dem Einsatz des Pfluges (speziell bei der Rapsaussaat) unmittelbar nach der letzten 

Bodenbearbeitung mit der Aussaat begonnen werden sollte. Eine entsprechende Rückverfestigung ist das A und O!  

Kontakt 
Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft im Kreis Herford und dem Stadtgebiet Bielefeld 

Ravensberger Straße 6, 32051 Herford, Tel. 05221/597732 o. 0151/41916682 

E-Mail:    Maximilian.Meyer@lwk.nrw.de 

Internet: http://wasserkooperation.de 
 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/programme/dbepdf/dbe-zweitfrucht-2020.pdf
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Vorläufige Nmin-Richtwerte für 2021
Boden Kultur Vorfrucht Nmin 0 bis 30 cm Nmin 30 bis 60 cm Nmin 60 bis 90 cm Summe

Winterweizen Blattfrucht 9 10 15 34

Winterweizen Halmfrucht 10 9 15 34

Wintertriticale Blattfrucht 8 7 9 24

Wintertriticale Halmfrucht 9 7 9 25

Wintergerste Blattfrucht 8 5 5 18

Wintergerste Halmfrucht 8 6 5 19

Winterroggen Blattfrucht 9 6 8 23

Winterroggen Halmfrucht 9 6 8 23

Winterraps Blattfrucht 9 6 8 23

Winterraps Halmfrucht 9 6 8 23

Rüben Halm- und Blattfrucht 25 14 9 48

Rüben ZF alle 23 13 6 42

Kartoffeln Halm- und Blattfrucht 28 13 9 50

Kartoffeln ZF alle 23 13 6 42

Mais Halm- und Blattfrucht 22 15 9 46

Mais ZF alle 19 12 6 37

Sommergetreide alle 21 12 7 40

NN**Winter alle 9 6 8 23

NN**Sommer alle 21 12 7 40

Winterweizen Blattfrucht 12 13 22 47

Winterweizen Halmfrucht 11 11 16 38

Wintertriticale Blattfrucht 12 10 14 36

Wintertriticale Halmfrucht 12 11 12 35

Wintergerste Blattfrucht 8 6 7 21

Wintergerste Halmfrucht 8 7 7 22

Winterroggen Blattfrucht 11 9 13 33

Winterroggen Halmfrucht 11 9 13 33

Winterraps Blattfrucht 11 6 4 21

Winterraps Halmfrucht 11 6 4 21

Rüben Halm- und Blattfrucht 19 15 12 46

Rüben ZF abf. 29 21 12 62

Rüben ZF w.h. 22 17 11 50

Kartoffeln Halm- und Blattfrucht 21 15 12 48

Kartoffeln ZF abf. 27 15 12 54

Kartoffeln ZF w.h. 22 17 11 50

Mais Halm- und Blattfrucht 22 16 11 49

Mais ZF abf. 29 21 12 62

Mais ZF w.h. 22 17 11 50

Sommergetreide alle 22 17 11 50

NN**Winter alle 11 9 13 33

NN**Sommer alle 22 17 11 50

Winterweizen Blattfrucht 15 15 11 41

Winterweizen Halmfrucht 15 15 11 41

Wintertriticale Blattfrucht 15 12 11 38

Wintertriticale Halmfrucht 15 12 11 38

Wintergerste Blattfrucht 15 12 11 38

Wintergerste Halmfrucht 15 12 11 38

Winterroggen Blattfrucht 15 12 11 38

Winterroggen Halmfrucht 15 12 11 38

Winterraps Blattfrucht 15 11 11 37

Winterraps Halmfrucht 15 11 11 37

Rüben alle 26 22 14 62

Kartoffeln alle 26 22 14 62

Mais alle 26 22 14 62

Sommergetreide alle 26 22 14 62

NN**Winter alle 15 12 11 38

NN**Sommer alle 26 22 14 62

NN** =  alle anderen, nicht gelisteten Kulturen

ZF = Zwischenfrüchte; abf. = abfrierend, w.h.= winterhart

Mais = Blattfrucht

leichter Boden (S, lS, sU)

mittlerer Boden (ssl, lU, sL, uL, L)

schwerer Boden (utL, tL, T)


